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Federführendes Amt: 
Amt für öffentliche Ordnung 
Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Gemeinderat  Beschlussfassung Ö 19.03.2024 
 

 
Betreff: 
Feuerwehrbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr Winnenden  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Feuerwehrbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr Winnenden mit Organisationsuntersuchung des 
hauptamtlichen Bereichs Feuerwehrwesen wird gemäß Anlagen 1 und 2 beschlossen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produktgruppe / Maßnahme 12.60  

Haushaltsansatz  

Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest  

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge  

Noch freie Haushaltsmittel  

Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren  

  

Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen  

Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung  

Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
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Jede Kommune hat nach den Vorgaben des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg auf ihre Kosten 
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und 
zu unterhalten. 
Ein Feuerwehrbedarfsplan bildet hierfür die geeignete Grundlage. 
 
Bereits im Jahr 2005 wurde erstmals ein Bedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr Winnenden erstellt. 
Dieser Plan wurde aus den Reihen der Feuerwehr im Auftrag der Stadt Winnenden erarbeitet und in den 
Jahren 2011 und 2015 fortgeschrieben. 
 
Im Jahr 2021 sollte eine erneute Fortschreibung erfolgen. Insbesondere aus der Winnender Feuerwehr 
selbst kam der Wunsch auf, die Überarbeitung durch einen externen Gutachter mit einem neutralen Blick 
von außen durchführen zu lassen.  
 
Da sich auch der hauptamtliche Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden in den letzten Jahren stark 
entwickelt und verändert hat, sollte aus Sicht der Stadt Winnenden auch dieser Bereich untersucht und 
bewertet werden. 
 
Der Technische Ausschuss des Gemeinderats stimmte dieser Vorgehensweise am 09.November 2021 zu. 
 
In der Folge wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Ausschreibung durchgeführt.  
Anfang August 2022 konnte der Auftrag zur Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans an das Büro FORPLAN, 
Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz in Bonn 
vergeben werden. 
 
Die Untersuchung des hauptamtlichen Bereichs lag bereits Mitte 2023 vor. Daraus konnten 
zwischenzeitlich 2 neue Stellen geschaffen und besetzt werden:  

 Eine 100 %-Stelle A 10 im Verwaltungsbereich, besetzt seit Februar 2024  
 Eine 100%- Stelle A 11 im feuerwehrtechnischen Dienst, besetzt ab April 2024 

 
Der Feuerwehrbedarfsplan liegt ebenfalls vor und wurde bereits in mehreren Gesprächsrunden mit einem 
aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden gegründeten Arbeitskreis sowie verwaltungsintern 
diskutiert und überarbeitet. 
 
Darüber hinaus hat der Kreisbrandmeister die Pläne zur Durchsicht erhalten und kann diese durchaus 
nachvollziehen und mittragen. Mit den Ergebnissen der Untersuchung muss nun weitergearbeitet und die 
notwendigen Konsequenzen und Nachjustierungen müssen gezogen bzw.  getroffen werden. 
 
Die vorliegende Fassung wurde dem Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung am 7.März 2024 
ausführlich vorgestellt. 
Die Anhörung des Feuerwehrausschusses fand am 13.März 2024 statt. Hierzu kann gegebenenfalls in der 
Sitzung berichtet werden. 
Die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden wurde am 18.März 2024 in einer online 
geführten Veranstaltung informiert. 
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CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  

 

 Nein 
 

Ja     positiv     
         negativ   

   geringfügig     
   erheblich       

 

Begründung / Optimierung: 
 
 

Verwaltungsaufwand:     

 Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit 

 

 Nein 
 

Ja    Verwaltungsaufwand wird erhöht        
 

         Verwaltungsaufwand wird reduziert      
 

 
Begründung:  
    
 
 
 
Anlagen:  

B1028 FWBP Winnenden-Entwurf-2024-03-11kl (002) 
B1028 OrgU Feuerwehrwesen 
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